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DER »IMMERWÄHRENDE REICHSTAG« (1663–1806)

1. Definition

Der  Reichstag  war  ein  ständisches  Vertretungsorgan,  das  im  dualistisch  verfaßten  Heiligen
Römischen Reich dem Kaiser gegenübertrat. Die Mitgliedschaft im Reichstag (»Sitz und Stimme«)
war gebunden an die Reichsstandschaft. Reichsstände waren alle reichsunmittelbaren Glieder des
Reiches (Ausnahme: Reichsritter).
Der  Westfälische  Friede  von 1648  normierte  seine  weitreichenden  Befugnisse:  Die  Reichstände
sollten künftig »[o]hne jede Einschränkung … das Stimmrecht bei allen Beratungen über Reichsgeschäfte haben,
namentlich wenn Gesetze zu erlassen oder auszulegen, Krieg zu beschließen, Abgaben vorzuschreiben, Werbungen
oder Einquartierungen von Soldaten zu veranlassen, neue Befestigungen innerhalb des Herrschaftsgebietes der Stände
im Namen des Reiches zu errichten …, Frieden oder Bündnisse zu schließen oder andere derartige Geschäfte zu
erledigen sind.« Der Kaiser war in allen Fragen der Reichspolitik darauf angewiesen, daß die »auf dem
Reichstag versammelten Reichsstände freiwillig zugestimmt und ihre Einwilligung gegeben haben.«1

Bis  1663  wurde  der  Reichstag  in  unregelmäßigen  Abständen  vom Kaiser  einberufen  –  er  war
temporär und trat nach Erledigung aller anstehenden Aufgaben wieder auseinander. Seit 1663 tagte
er bis zu seiner Auflösung 1806 permanent in Regensburg (sog. »Immerwährender Reichstag«).
Die Reichsstände waren nicht mehr persönlich anwesend, sondern ließen sich vertreten, so daß der
Reichstag die Form eines ständigen Gesandtenkongresses annahm.

2. Organisation

Der Reichstag gliederte sich in drei Kurien.
Sitzordnung des Reichstags bei dessen Eröffnung:

1. Kurfürstenrat
(9 bzw. 8 Mitglieder)

2. Fürstenrat
(ca. 300 Mitglieder)

weltliche Bank (rechts)

geistliche Bank (links)

3. Städterat
(ca. 50 Mitglieder)

Kaiser
bzw. Prinzipalkommissar

»Stenographen«

1 IPO (= Instrumentum Pacis Osnabrugense), Art. VIII, § 2.



3. Arbeitsweise

Das  »Gesetzgebungsverfahren«  lief  nach  den  Prinzipien  ständisch-konsensueller  Einigungs-
verfahren ab; das Zustandekommen eines Reichsgesetzes erforderte gleichlautende Beschlüsse der
drei Kurien sowie die Zustimmung des Kaisers:

Der Kaiser,  die  Reichsstände oder Privatpersonen brachten einen Vorschlag  (»Proposition«) ein.
Dieser Vorschlag wurde in den drei Kurien jeweils getrennt beraten. Innerhalb der Kurien herrschte
i.d.R. das Mehrheitsprinzip, um zu einem gemeinsamen Beschluß zu kommen.

Die Voten der drei Kurien wurden dann unter der Leitung des Kurerzkanzlers ausgetauscht und
aufeinander abgestimmt (»verglichen«): Zuerst wurde ein Kompromiß zwischen dem Kurfürstenrat
und  dem  Fürstenrat  hergestellt,  dann  wurde  das  Votum  des  Städterats  –  eher  pro  forma –
hinzugezogen.  Das  Ergebnis  der  Reichstagsberatungen  wurde  dann  in  die  Form  eines
Reichsgutachtens gebracht (»consultum imperii«).

Das Reichsgutachten bedurfte der Ratifikation durch den Kaiser, um zum Reichsschluß (»conclusum
imperii«)  zu  werden  (der  Kaiser  konnte  seine  Ratifikation  auch  verweigern).  Nach  erfolgter
Publikation durch den Kaiser erhielt der Reichsschluß Rechtskraft.

Bei der Abstimmung in religiösen Angelegenheiten galten seit 1648 besondere Regelungen (»itio in
partes«): Es wurde nicht in den drei Kurien beraten, sondern in zwei konfessionellen Kurien (»corpus
catholicorum«  und   »corpus  evangelicorum«);  eine  Einigung  war  nur  auf  dem  Wege  einer  gütlichen
Vereinbarung möglich, so daß keine Konfession majorisiert werden konnte.

Zur  Erledigung  von  Sonderaufgaben  wurden  kleine,  effizient  arbeitende  (ordentliche  und
außerdordentliche) Ausschüsse gebildet.2
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5. Abbildungen
(entnommen aus: Der Reichstag zu Regensburg. Reprint der Originalausgabe von 1786,  Regensburg 2003)

Abb. 1: Das Regensburger Rathaus

Abb. 2: Sitzungssaal des Kurfürstenrates

Abb. 3: Sitzungssaal des Fürstenrates

Abb. 4: Sitzungssaal des Städterates



Abb. 5: Großer Sitzungssaal (Sitzordnung bei Eröffnung des Reichstags)


